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Beginn: 17:00 Uhr Sitzung-Nr: 01/vr/004/2005 
Ende: 19:10 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 17.02.2005 
im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels 

stattgefundene 3.  Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Annweiler am 
Trifels 

 
Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am  10. 02.2005 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am  07.02.2004 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 33 
Zahl der Beigeordneten, die nicht Ratsmitglied sind: 3 
 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Bürgermeister 
Lehnberger, Ludwig  
 Beigeordnete 
Frech, Alfred Erster Beigeordneter 
Dentzer, Rudi 3. ehrenamtlicher Beigeordneter 
 Ratsmitglieder 
Achtermann, Birgit  
Bartels, Relindis  
Bosch, Hans  
Klein, Armin  
Lauer, Gerhard  
Sigmund, Jörg  
Wollenweber, Thomas  
Braun, Ernst  
Junker, Manfred  
Kiefer, Thomas  
Kirsch, Klaus  
Mandery, Wilhelm  
Rillmann, Gert  
Schüler, Ulrike  
Schulz, Herbert  
Zimmerle, Gisela Monika  
Jung, Hans Rainer  
Niederberger, Rainer  
Dienes, Matthias  
Mann, Ulrich  
Hammer, Manfred  
Schuck, Werner  
Kopp, Jakob  
Schwarzmann, Dieter  
 Ortsbürgermeister 
Denny, Reinhard  
Hahn, Hermann  
Heller, Helmut  
Hertel, Heinz  
Kempf, Werner  
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 Ferner sind anwesend 
Costal Fertigbau GmbH Herr Bayer und Herr Suchanck von der Fa. Costal sowie Herr 

Reichenberg, Fa. Favier 
Planungsgemeinschaft Rheinpfalz Dipl.Geogr. Michael Wirth 
Schmitt, Hans-Peter Dipl.Ing. Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur  

zu TOP 1 
 Verwaltung 
Braun, Anette  
Klos, Frank  
Krause, Peter  
Krieger, Boris  
Spies, Hans-Peter  
 Schriftführer 
Kölsch, Jürgen  
 
 
Abwesend: 
 
 Beigeordneter 
Paul, Horst 2. ehrenamtlicher Beigeordneter, entschuldigt 
 Ratsmitglieder 
Flickinger, Friedrich entschuldigt 
Spieß, Ernst entschuldigt 
Allmann, Ludwig entschuldigt 
Nageldinger, Andreas entschuldigt 
Sturm, Egon entschuldigt 
Conrad, Florian entschuldigt 
Conrad, Hanns-Christian Dr. entschuldigt 
Steinel, Ilse entschuldigt 
 Ortsbürgermeister 
Foltz, Günter entschuldigt 
Gensheimer, Edwin entschuldigt 
 Verwaltung 
Götten, Dieter entschuldigt 
 
 
Treffpunkt zum Ortstermin: 17.00 Uhr Grundschule Annweiler, Eingang zur Turnhalle 
 
Nach Besichtigung der Außenanlagen der Grundschule Annweiler wurde die Sitzung um 17:30 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde Annweiler, Meßplatz 1, fortgesetzt. 
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Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Beratung und Beschlussfassung über die Gestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang mit den 

Neubau der Zweifeldsporthalle Grundschule Annweiler 
 2 Vorstellung des Regionalen Raumordnungsplanes 2004 durch leitenden Planer, Herrn Christian 

Specht, Verbandsdirektor des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar 
 3 Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung 

Vorlage: 01/012/I/065/2004 
 4 Beratung und Beschlussfassung der Satzung zur  Aufhebung der Satzung über die Einrichtung 

eines Ausländerbeirates 
Vorlage: 01/029/I/084/2005 

 5 Beratung und Beschlussfassung der Hauptsatzung 
Vorlage: 01/055/I/085/2005 

 6 Wahl der Ausschussmitglieder sowie deren Stellvertreter 
 6.1 Rechnungsprüfungsausschuss 
 6.2 Ausschuss für Brandschutzwesen 
 6.3 Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 
 6.4 Ausschuss für Fremdenverkehr 
 7 Aufhebung des Beschlusses vom 12.12.2002 über den Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 

Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 01/015/I/067/2004 

 8 4. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Annweiler am Trifels 
1. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen anl. der vorgezogenen 
Bürgerbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
2. Beschluss über die Offenlage 
Vorlage: 01/024/IV/046/2005 

 9 Verschiedenes 
 9.1 Resolution der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein wegen der Schließung der Postfiliale 
 9.2 Resolution zur Finanznot der rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden 
 
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
wurden keine erhoben. 
 
 1 Beratung und Beschlussfassung über die Gestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang 

mit den Neubau der Zweifeldsporthalle Grundschule Annweiler 
 
Der Vorsitzende, Bürgermeister Lehnberger, übergab bei diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. 
Schmitt das Wort.  
 
Anhand der den Ratsmitgliedern vorliegenden Unterlagen erläuterte er die Gestaltung der Außenanlage. 
Zu den bereits bekannten Kosten in Höhe von 160.000,00 € kommen nunmehr noch die Leistungen für 
das mit der Schulleitung abgesprochene Forum, die Böschungsangleichung, die Parkplätze sowie die 
Kunststofflaufbahn hinzu, so dass ein Betrag sich von 280.000,00 € errechnet.  
 
Ratsmitglied Herbert Schulz erklärt für die Fraktionen von CDU und FWG der Gestaltung der 
Außenanlage auch im vorgenannten Kostenrahmen grundsätzlich zuzustimmen, stellte jedoch den Antrag 
auf eine Modifizierung der Planung. 
 
Ratsmitglied Thomas Wollenweber beantragte, die Planung und Ausführung in der vorgestellten Form zu 
beschließen. Da dies der weitergehende Antrag war, wurde darüber abgestimmt. 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Maßnahme in der von Dipl. Ing. Hans-Peter Schmitt, 
Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur, vorgelegten Form im Rahmen von 280.000,-- Euro. 
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 2 Vorstellung des Regionalen Raumordnungsplanes 2004 durch leitenden Planer, Herrn 

Christian Specht, Verbandsdirektor des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar 
 
Nach Worterteilung durch Bürgermeister Lehnberger stellte Dipl. Geogr. Michael Wirth den regionalen 
Raumordnungsplan 2004 vor.  
 
Er stellte die Kooperationsräume sowie die Entwicklung des Rhein/Neckar Raumes vor. Darüber hinaus 
referierte er über die Bevölkerungsstruktur und gab Handlungsempfehlungen. Dabei ging man von Seiten 
des Rates bei seiner Darstellung des Standes und der Entwicklung des Fremdenverkehrs nicht konform 
und es entstand eine rege Diskussion.  
 
Die vorgetragenen Hinweise nahm Herr Wirth auf. 
 
 3 Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung 

Vorlage: 01/012/I/065/2004 
 
Gemäß § 37 Abs. 1 GemO beschließt der Verbandgemeinderat mit der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder (das sind 33 : 3 x 2 = 22 Ratsmitglieder) die Geschäftsordnung. Dabei können 
durchaus Änderungen vorgenommen werden, soweit sie nicht der Gemeindeordnung widersprechen. Die 
Geschäftsordnung gilt immer nur für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode des Gemeinderats. 
 
Neu gegenüber der bisherigen Geschäftsordnung des Gemeinderates ist der Absatz 1 a des § 2 „Form und 
Frist der Einladung“. Entsprechend dem Absatz 1 a besteht die Möglichkeit, die Einladungen zu Rats- 
und Ausschusssitzungen den Ratsmitgliedern, Beigeordneten und Ausschussmitgliedern nicht in 
schriftlicher sondern in elektronischer Form per E-mail mitzuteilen. Wer über die entsprechenden 
technischen Voraussetzungen zum Empfang elektronischer Post verfügt, kann gegenüber dem 
Stadtbürgermeister schriftlich oder elektronisch eine E-mail-Adresse mitteilen, an die Einladungen im 
Sinne des Absatzes 1 übersendet werden können. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass der 
Empfänger dafür verantwortlich ist, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf Einladungen und der 
Schweigepflicht unterfallende Sitzungsunterlagen nehmen können.  
 
Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung wird empfohlen, die als Anlage beiliegende Geschäftsordnung, 
die der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums des Innern und für Sport entspricht, zu beschließen. 
 
Sollte für die Beschlussfassung dieser Geschäftsordnung keine Mehrheit zustande kommen, so gilt die 
Mustergeschäftsordnung gemäß § 37 Absatz 2 GemO, wie sie auch im neuen Kommunalbrevier für 
Rheinland-Pfalz für 2004 ab der Seite 219 abgedruckt ist. 
 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Geschäftsordnung in der vorliegenden Fassung 
 
 4 Beratung und Beschlussfassung der Satzung zur  Aufhebung der Satzung über die 

Einrichtung eines Ausländerbeirates 
Vorlage: 01/029/I/084/2005 

 
Der Ausländerbeirat ist eine freiwillige Einrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler auf Grundlage der 
Satzung über die Einrichtung eines Ausländerbeirates vom 23. Dezember 1999. 
 
Der Ausländerbeirat besteht seit dem Kalenderjahr 1995. Er wurde zuletzt am 02. April 2000 auf die 
Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
Die konstituierende Sitzung des bestehenden Ausländerbeirates fand am 11. Mai 2000 statt. Danach 
wurde die nächste Sitzung durch den Vorsitzenden des Ausländerbeirates erst wieder zum 17. März 2003 
einberufen. Trotz mehrmaliger telefonischer und schriftliche Erinnerung hat die 
Verbandsgemeindeverwaltung bis heute noch kein Protokoll dieser Sitzung erhalten. 
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Auch ist während dieser Wahlzeit kein Interesse und Teilnahme an dem politischen Leben in der 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels erkennbar. Zurzeit besteht auch kein Kontakt zu dem 
Ausländerbeirat, so dass davon auszugehen ist, dass auch zukünftig kein Interesse an der Teilnahme an 
dem politischen Leben durch einen Ausländerbeirat besteht. 
 
Deshalb erscheint es der Verbandsgemeindeverwaltung als sinnvoll, die Satzung über die Einrichtung 
eines Ausländerbeirates aufzuheben.  
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Aufhebung der Satzung über die Einrichtung eines 
Ausländerbeirates. 
 
 5 Beratung und Beschlussfassung der Hauptsatzung 

Vorlage: 01/055/I/085/2005 
 
 
Die beiliegende Hauptsatzung entspricht dem Muster des Gemeinde- und Städtebundes, in dass die bisher 
gültige Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels eingearbeitet wurde. Dabei wird auf 
folgende Änderungen bzw. Besonderheiten hingewiesen: 
 
Zu § 1 Abs. 1 
Hier wurde der Hinweis aufgenommen, dass die öffentliche Bekanntmachung darüber hinaus im Internet 
unter Adresse „http.//www.vg-annweiler.de“ erfolgt.  
 
Zu § 1 Abs. 6: 
Hier wurden die Standorte der Bekanntmachungstafeln unserer Ortsgemeinden, entsprechend der zur Zeit 
gültigen Hauptsatzungen, übernommen. 
 
Zu § 3 Abs. 2: 
Nachdem im neuen Schulgesetz in § 90 Abs. 2 Satz 1 geregelt ist, dass dem Schulträgerausschuss 
gewählte Elternvertreter/Innen angehören sollen, wurde zur Klarstellung die Mitgliederzahl des 
Schulträgerausschusses auf 19 Mitglieder erhöht und gleichzeitig festgeschrieben, dass pro Grundschule 
und der Hauptschule des Staufer Schulzentrums je ein dort tätiger Lehrer/Innen und je ein Elternvertreter 
dieser Schulen anzugehören hat.  
 
Zu § 4 Abs. 3: 
Hier wurden die Zahlen der DM-Beträge beibehalten und mit dem Eurozeichen versehen. Dadurch ist 
dem Haupt- und Finanzausschuss die Möglichkeit gegeben, endgültige Entscheidungen zu den höheren 
Beträgen zu treffen. 
 
Zu § 4 Abs. 4: 
Hier wurde ebenfalls die Zahl des DM-Betrages beibehalten und durch das Eurozeichen ersetzt. 
Gleichzeitig wurde der Zusatz aufgenommen, dass die Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung 
unberührt bleiben. 
 
Zu § 5 Ziffer 1: 
Hier wurde ebenfalls die bisherige Zahl des DM-Betrages beibehalten und durch Euro ersetzt.  
 
Zu § 7 Abs. 2: 
Hier wurde der bisherige DM-Betrag entfernt und der Euro-Betrag belassen. 
 
Zu § 7 Abs. 4: 
Hier wurden alle DM- und Euro-Beträge entfernt und durch 20,- Euro ersetzt. 
 
Zu § 8 Abs. 1: 
Hier wurde der DM-Betrag entfernt und der Euro-Betrag belassen. 
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Zu § 9: 
Nachdem der Verbandsgemeinderat unter TOP 4 zu der Entscheidung gelangte, den Ausländerbeirat 
aufzuheben, fällt dieser § 9 weg und alle nachfolgenden §§ verringern sich um eine Zahl. 
 
Zu § 10 Abs. 1: 
Zur Klarstellung wurde hier der letzte Satz aufgenommen, wonach eine nach Abs. 2 gewährte 
Aufwandsentschädigung anzurechnen ist.  
 
Zu § 11 Abs. 4: 
Hier wurde sowohl unter Ziffer 1 als auch unter Ziffer 6 der DM-Betrag entfernt und dafür der 
entsprechende Euro-Betrag eingesetzt. 
 
Zu § 11 Abs. 5:  
Der Abs. 5 wurde auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße zur Klarstellung aufgenommen. Gemäß § 5 Abs. 1 der Feuerwehrentschädigungsverordnung 
in Verbindung mit § 13 Abs. 2 LBKG erhalten als Arbeitnehmer tätige Feuerwehrangehörige für die Zeit 
der Ausübung ihres Dienstes den nachgewiesenen Verdienstausfall ersetzt. Gleichzeitig kann selbständig 
tätigen Feuerwehrangehörigen auf Antrag der entsprechende Verdienstausfall in Form eines 
pauschalierten Stundensatzes ersetzt werden. Dies bedeutet, dass der Verdienstausfall nicht spitz, 
beispielsweise nach Vorlage des Einkommensteuerbescheids abgerechnet werden muss, sondern durch 
einen in der Hauptsatzung festzulegenden pauschalierten Stundenbetrag erstattet werden kann. Seitens der 
Verbandsgemeindeverwaltung wird hierbei ein pauschalierter Stundensatz in Höhe von 20,- Euro 
vorgeschlagen. 
 
Der vorliegende Beschlussvorschlag vom 2. Februar 2005 wurde entsprechend einer einstimmigen 
Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. Februar 2005 wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 3 Abs. 1: 
Der Umweltausschuss und der Ausschuss für Fremdenverkehr werden zu einem gemeinsamen Ausschuss 
wie folgt zusammengefasst: 
„Ausschuss für Fremdenverkehr und Umwelt“. 
Damit verringert sich die Anzahl der Ausschüsse von 8 auf 7. 
 
Zu § 3 Abs. 3: 
Auch in diesem Absatz werden der Umweltausschuss und der Ausschuss für Fremdenverkehr zu einem 
Ausschuss wie folgt zusammengesetzt: 
„Ausschuss für Fremdenverkehr und Umwelt“. 
Damit verringert sich die Anzahl der Ausschüsse in diesem Absatz auf 5. 
 
Zu § 4 Abs. 3 Ziffer 1: 
Hier wird der Betrag von 50.000 € auf 25.000 € verringert. 
 
Zu § 4 Abs. 4: 
Hier wird der Betrag von 32.000 € auf 25.000 € verringert. 
 
Alle anderen, im Beschlussvorschlag vom 02.02.2005 enthaltene Änderungen wurden einstimmig in der 
Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 10.02.2005 dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung 
empfohlen. 
 
 
Gemäß § 36 Abs. 3 Ziffer 5 GemO ruht das Stimmrecht des Bürgermeisters bei Entscheidungen zu den 
Bezügen (Aufwandsentschädigung) des Bürgermeisters und der Beigeordneten, so dass 2 Abstimmungen 
durchgeführt werden müssen. 
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1. Abstimmung ohne Bürgermeister in Folge § 36 Abs. 3 GemO über den § 10 der Hauptsatzung sowie 
 
2. Abstimmung mit Bürgermeister über die §§ 1 – 9 sowie 11 und 12 der Hauptsatzung. 
 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt mit 22 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen die Hauptsatzung in der 
vorgetragenen Form.  
 
Bürgermeister Lehnberger nahm gemäß § 36 Abs. 3 GemO an der Beratung und Abstimmung nicht teil. 
 
 6 Wahl der Ausschussmitglieder sowie deren Stellvertreter 
 
Bürgermeister Lehnberger schlug vor, die nachstehenden Tagesordnungspunkte 6.1 bis 6.4 zu einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag zusammenzufassen und per Handzeichen abzustimmen. Diesem Vorschlag 
wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Danach wurden die Mitglieder zur Besetzung der nachfolgend aufgeführten Ausschüsse gemäß 
gemeinsamen Vorschlag einstimmig gewählt: 
 
Rechnungsprüfungsausschuss: 
 

 
Ausschuss für Brandschutzwesen: 
 
 

Ordentliches Mitglied Partei Stellvertreter Partei 
Junker Manfred, Ratsmitglied CDU Mandery Wilhelm, Ratsmitglied CDU 
Sturm Egon, Ratsmitglied CDU Kirsch Klaus, Ratsmitglied CDU 
Zimmerle Gisela Monika, Ratsmitglied CDU Schüler Ulrike, Ratsmitglied CDU 
Hieb Andreas, Büger FDP Dr. Oldenburg Peter, Bürger FDP 
Achtermann Birgit, Ratsmitglied SPD Bosch Hans, Ratsmitglied SPD 
Anton Peter, Bürger SPD Krämer Ingelore, Bürgerin SPD 
Roith Michael, Bürger GRÜNE Fette Hans-Joachim, Bürger GRÜNE 
Schuck Werner, Ratsmitglied FWG Hammer Manfred, Ratsmitglied FWG 
Hadwiger Gert, Bürger LFW Zöller Stefanie, Bürgerin LFW 

Ordentliches Mitglied Partei Stellvertreter Partei 
Mandery Wilhelm, Ratsmitglied CDU Nagelinger Andreas, Ratsmitglied CDU 
Braun Ernst, Ratsmitglied CDU Kiefer Thomas, Ratsmitglied CDU 
Kirsch Klaus, Ratsmitglied CDU Schulz Herbert, Ratsmitglied CDU 
Klein Frank, Bürger FDP Steiner Markus, Bürger FDP 
Flickinger Friedrich, Ratsmitglied SPD Bosch Hans, Ratsmitglied SPD 
Sobiesinsky Hans-Erich, Bürger SPD Holzhauer Gunther, Bürger SPD 
Dienes Matthias, Ratsmitglied GRÜNE Mann Ulrich, Ratsmitglied GRÜNE 
Brüstle Axel, Bürger FWG Conrad Florian, Ratsmitglied FWG 
Kopp Johannes, Bürger LFW Herty Klaus, Bürger LFW 
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Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales: 
 

 
Ausschuss für Fremdenverkehr und Umwelt: 
 

 
 7 Aufhebung des Beschlusses vom 12.12.2002 über den Erlass einer Satzung für 

steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 01/015/I/067/2004 

 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Verbandsgemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2002 die 
Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art beschlossen. Dies wurde erforderlich durch die 
Änderung des § 58 Abs. 1 AO durch das Investitionszulagengesetz 1999, da ansonsten ein Verlust der 
Gemeinnützigkeit von kommunalen Kultureinrichtungen (z. B. Schwimmbad, VHS, Sporthallen) drohte 
und dadurch keine Spendenquittungen mehr ausgestellt werden dürften. 
 
Die Satzung wurde bisher nicht ausgefertigt und veröffentlicht, da eine Frist für den Erlass einer Satzung 
jeweils verlängert wurde und es durch eine Initiative des Gemeinde- und Städtebundes abzusehen war, 
dass die Änderung des § 58 Abs. 1 AO rückwirkend wieder beseitigt werden sollte. 
 
Diese Beseitigung wurde durch ein Änderungsgesetz vom 09. Juli 2004 beschlossen.  
 
Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, den Beschluss zur Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 
Betriebe gewerblicher Art vom 12. Dezember 2002 aufzuheben.  
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, den Beschluss zur Erlass einer Satzung für 
steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art vom 12. Dezember 2002 aufzuheben. 
 
 
 
 
 

Ordentliches Mitglied Partei Stellvertreter Partei 
Schüler Ulrike, Ratsmitglied CDU Sturm Egon, Ratsmitglied CDU 
Junker Manfred, Ratsmitglied CDU Mandery Wilhelm, Ratsmitglied CDU 
Zimmerle Gisela Monika, Ratsmitglied CDU Nageldinger Andreas, Ratsmitglied CDU 
Jung Hans Rainer, Ratsmitglied FDP Niederberger Reiner, Ratsmitglied FDP 
Lauer Gerhard, Ratsmitglied SPD Klein Armin, Ratsmitglied SPD 
Bartels Relindis, Ratsmitglied SPD Flickinger Friedrich, Ratsmitglied SPD 
Schreiner Werner, Bürger GRÜNE Karch Wolfgang, Bürger GRÜNE 
Scheibel Erika, Bürgerin FWG Nagel Beate, Bürgerin FWG 
Hammer Hubert, Bürger LFW Rebholz Nicole, Bürgerin LFW 

Ordentliches Mitglied Partei Stellvertreter Partei 
Rillmann Gert, Ratsmitglied CDU Allmann Ludwig, Ratsmitglied CDU 
Zimmerle Gisela Monika, Ratsmitglied CDU Braun Ernst, Ratsmitglied CDU 
Schüler Ulrike, Ratsmitglied CDU Kiefer Thomas, Ratsmitglied CDU 
Schmidt Dieter, Bürger FDP Stoffel Walter, Bürger FDP 
Klein Armin, Ratsmitglied SPD Bosch Hans, Ratsmitglied SPD 
Sigmund Jörg, Ratsmitglied SPD Flickinger Friedrich, Ratsmitglied SPD 
Fette Hans-Joachim, Bürger GRÜNE Mann Ulrich, Ratsmitglied GRÜNE 
Littig-Armann Ute, Bürgerin FWG Hümmert Alfons, Bürger FWG 
Heißler Norbert, Bürger LFW Hög Fitz, Bürger LFW 



Seite 9 

 
 8 4. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Annweiler am Trifels 

1. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen anl. der 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
2. Beschluss über die Offenlage 
Vorlage: 01/024/IV/046/2005 

 
In dem vorgenannten Bebauungsplanverfahren wurde die sog. vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
durchgeführt. Ebenso wurden die Behörden und die sonst. Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die 
eingegangenen Anregungen und Stellungnahme sowie der Abwägungsvorschlag liegen als Anlage bei 
und werden im Verbandsgemeinderat vorgetragen. 
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die Offenlage des Flächennutzungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 
BauGB zu beschließen. 
 
1. Der Verbandsgemeinderat schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. 
 
2. Der Verbandsgemeinderat beschließt den Entwurf des Flächennutzungsplanes einschl. Begründung und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, für die Dauer eines Monats 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung auszulegen 
 
Beschlussfassung einstimmig. 
 
 9 Verschiedenes 
 
 9.1 Resolution der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein wegen der Schließung der Postfiliale 
 
Der Verbandsgemeinderat gibt seine Zustimmung dafür, dass man sich der Resolution der Ortsgemeinde 
Gossersweiler-Stein zur Schließung der Postfiliale Vorort anschließt. 
 
 9.2 Resolution zur Finanznot der rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städte und 

Verbandsgemeinden 
 
Bürgermeister Lehnberger informierte über die vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
empfohlene Resolution zur Finanznot der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden und wies darauf 
hin, dass sich die Verbandsgemeinde dieser Resolution anschließen wird.  
 
Dagegen wurden keine Bedenken erhoben. 
 
 
 
Ende öffentlicher Teil der Sitzung um 19.10 Uhr 
 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende:                       Der Schriftführer:  


